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 Beratungsfolge Sitzungstermin 

1  Hauptausschuss 12.04.2010  

2  Stadtverordnetenversammlung 22.04.2010  

3   

4   

Thema: 

Änderung der Zusatzvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.11.2001 
zur Übernahme der Fäkalienbehandlung 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr:  Haushaltsstelle:  

Gesamtkosten:              0,00 € Eigenanteil:              0,00 € 

Folgekosten:              0,00 € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:              0,00 € 
Deckungsvorschlag:  

 
Beschlussentwurf: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte "Änderung der Zu-
satzvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.11.2001 zur Übernahme 
der Fäkalienbehandlung".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Zusatzvereinbarung 
 

 Beratungsergebnis 
 Datum Gremium Ein-

stimmig 
Mit  

Mehrheit 
Ja 
 

Nein 
 

Enth. Laut 
Beschluss- 

Entwurf 

Abweichende(r) 
Empfehlung/Beschluss 

Unterschrift 
d. Protokollf. 

1 
. 

12.04.2010 HAU         
2 
. 

22.04.2010 SVV         

3           

4           
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Beschlussvorlage 
 

X öffentlich    nicht öffentlich 
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Begründung: 
Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 24 BbgKVerf ist die Stadtverordnetenversammlung u. a. für den Ab-
schluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zuständig. Mit der DS-Nr.:  205/2004 hat die 
Stadtverordnetenversammlung bereits der Zusatzvereinbarung zur Übernahme der Fäka-
lienbehandlung zugestimmt.  
 
Die Stadtwerke Prenzlau GmbH erledigt die mobile Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet 
des NUWA. Vertragliche Grundlagen bilden dazu die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Durchführung von Aufgaben der Abwasserentsorgung (Stadt Prenzlau - NUWA) und die 
Zusatzvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.11.2001 zur Übernahme 
der Fäkalbehandlung (Stadt Prenzlau-NUWA-Stadtwerke). 
 
Im Rahmen eines Urteils des Verwaltungsgerichtes vom 08.09.2009 gegen den NUWA 
wurde unter anderem die Grundgebühr des Verbandes für die mobile Abwasserentsorgung 
beanstandet.  
 
Ursache war der Umstand, dass die Preisvereinbarung zwischen NUWA und Stadtwerke in 
§ 7 der Zusatzvereinbarung zur öffentlich - rechtlichen Vereinbarung vom 27.11.2001 zur 
Übernahme der Fäkalbehandlung lediglich eine Mengengebühr in €/m³ enthält. 
 
Der NUWA darf gemäß Kommunalabgabengesetz eine Grundgebühr nur dann erheben, 
wenn er selbst verbrauchsunabhängige Kosten zu tragen hat. Dieser Umstand ist mit der 
jetzigen Preisregelung nicht gegeben. 
 
Um auch weiterhin eine Grundgebühr rechtssicher erheben zu können, hat der NUWA um 
die Vereinbarung eines verbrauchsunabhängigen Grundpreises gebeten. Dieser Grundpreis 
soll die verbrauchsunabhängigen Kosten (Personal, Abschreibungen) der Stadtwerke ent-
halten. Die Erlöse für die Stadtwerke ändern sich für die der Kalkulation zu Grunde gelegten 
Mengen durch das veränderte Preismodell nicht. 
 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat am 27.11.2009 dem veränderten Preismodell zuge-
stimmt. 
 
Die Verbandsversammlung des NUWA hat dies in ihrer Beratung am 17.02.2010 beschlos-
sen. 
 
 

Frank Müller     
Hauptamtsleiter      

 
 
 
 

Abgestimmt mit:      
      

 
 
 
 

Dr. Helaman Krause  Dr. Andreas Heinrich  Hendrik Sommer 
Erster Beigeordneter/ Kämmerer  Zweiter Beigeordneter  Bürgermeister 

 


